
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Armin-Paulus Hampel, Dr. Roland 
Hartwig, Petr Bystron, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/21546 –

Zuwendungen an parteinahe Stiftungen durch das Auswärtige Amt

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Auswärtige Amt fördert die internationale Arbeit von parteinahen
Stiftungen aus dem Bundeshaushalt im Einzelplan 05 u. a. in Kapitel 0502, Ti-
tel 687 27 als Vollfinanzierung. Die Zuwendungen werden im Wege des 
Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahrens im Sinne der §§ 23, 44 
der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der entsprechenden Verwaltungsvor-
schriften kontinuierlich darauf überprüft, ob der Einsatz der Projektmittel 
durch die Stiftungen im Sinne des § 7 BHO zweckgerichtet, sparsam und effi-
zient erfolgt. Es liegt in der Verantwortung der politischen Stiftungen, durch 
effiziente Organisationsstrukturen und wirksame Eigenkontrolle einen zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel zu gewähr-
leisten (vgl. Richtlinien für die Förderung der politischen Stiftungen bei ge-
sellschaftspolitischen Maßnahmen durch das Auswärtige Amt, FR-AA).

1. Aus welchen Gründen erfolgt die Förderung der internationalen Arbeit 
von parteinahen Stiftungen im Gegensatz zur gewöhnlichen Projektförde-
rung als Vollfinanzierung?

Die Präambel der „Richtlinien für die Förderung der politischen Stiftungen bei 
gesellschaftspolitischen Maßnahmen durch das Auswärtige Amt“ (FR-AA) in 
der Neufassung vom 1. November 2019 (BAnz. AT 16.12.2016 B2) weist da-
rauf hin, dass die politischen Stiftungen durch ihre internationale gesellschafts-
politische Projektarbeit einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zur Ver-
wirklichung außenpolitischer Ziele und Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland leisten. Die politischen Stiftungen sind Ausdruck von und bieten 
Zugang zu einem pluralistischen Spektrum an Partnern und Kontakten im In- 
und Ausland. Sie unterstützen dabei, auf breiter Basis Verständnis für außen- 
und sicherheitspolitische, wirtschaftliche, soziale, umweltpolitische und sozio-
kulturelle Entwicklungen zu vertiefen, Vorurteile abzubauen, den friedlichen 
internationalen Interessenausgleich und die Völkerverständigung zu fördern. 
Die zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe der politischen Stiftungen ist es, 
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Demokratie und Zivilgesellschaft nachhaltig zu fördern beziehungsweise auf-
zubauen.
Die Erfüllung dieser Aufgaben ist im notwendigen Umfang nur bei Übernahme 
sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch den Bund möglich. Die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zur Bundeshaushaltsordnung sieht in solchen Fäl-
len eine Vollfinanzierung vor. Sie ist daher in Abschnitt I Nummer 4.1 FR-AA 
niedergelegt.

2. Inwiefern prüft das Auswärtige Amt die Zuwendungen einschließlich der 
Verwendungsnachweise an parteinahe Stiftungen?

a) Werden sämtliche Zuwendungen einschließlich der Verwendungsnach-
weise von parteinahen Stiftungen überprüft, oder geschieht dies stich-
probenartig (bitte begründen)?

b) Inwiefern prüft das Auswärtige Amt die Zuwendungen einschließlich 
der Verwendungsnachweise von parteinahen Stiftungen an Partneror-
ganisationen und/oder Durchführungsorganisationen (vgl. FR-AA I. 
4.4)?

c) Inwiefern prüft das Auswärtige Amt die Zuwendungen einschließlich 
der Verwendungsnachweise von Partner- und/oder Durchführungsor-
ganisationen an deren Partner- und/oder Durchführungsorganisationen 
und deren Vertragspartner (vgl. FR-AA I. 4.4)?

Die Fragen 2 bis 2c werden zusammen beantwortet.
Sämtliche vom Auswärtigen Amt an die politischen Stiftungen gewährten Zu-
wendungen inklusive der dazugehörigen Verwendungsnachweise werden ge-
prüft. Das Auswärtige Amt führt die fachliche und außenpolitische Prüfung der 
Zuwendungsanträge durch. Entsprechend den Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofs obliegen nicht-ministerielle Aufgaben (rechnerisch-administrative 
Prüfung der Zuwendungen, Prüfung der Verwendungsnachweise) weitgehend 
dem Bundesverwaltungsamt. Diese Prüfung erstreckt sich auch auf die Zusam-
menarbeit der politischen Stiftungen mit Partner- und Durchführungsorganisati-
onen. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 4 
und 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
19/503 verwiesen.

3. Wie viele Zuwendungen an parteinahe Stiftungen wurden seit 2015 durch 
das Auswärtige Amt gewährt (bitte nach Jahren, Zuwendungsempfänger, 
Partner- und/oder Durchführungsorganisation, Höhe der Förderung, För-
derzeitraum, Projekttitel und Haushaltstitel aufschlüsseln)?

Die Zuwendungen des Auswärtigen Amts an die politischen Stiftungen seit 
2015 sind in der als Anlage beigefügten Übersicht aufgeführt. Weitergehende 
Informationen und statistische Daten werden nicht erfasst.

a) Wie viele Zuwendungen einschließlich der Verwendungsnachweise 
welcher parteinahen Stiftung hat das Auswärtige Amt seit 2015 ge-
prüft (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfül-
lung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten, auf 
den Bewilligungszeitraum folgenden Monats dem AA nachzuweisen (vgl. Ab-
schnitt II Nummer 6.1 FR-AA). Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl 
der für das jeweilige Haushaltsjahr bereits durchgeführten (beziehungsweise 
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die noch ausstehenden) Verwendungsnachweisprüfungen seit 2015: (Stichtag 
31. August 2020)

Stiftung 2015 2016 2017 2018* 2019*
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 8 9 8 4 (1) 2 (8)
Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit

8 8 10 4 (3) 4 (7)

Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 5 13 17 5 (8) 4 (10)
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. 8 7 7 4 3 (3)
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 9 9 8 5 3 (4)
Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. 8 9 8 4 (2) 3 (4)

* (Verwendungsnachweisprüfungen noch nicht vollständig abgeschlossen)

b) Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2015 Fälle, bei denen 
durch Zuwendungen finanzierte Projekte ohne die Zustimmung des 
Gastlandes durchgeführt worden sind (bitte nach Jahren, parteinaher 
Stiftung, Projekt, Land und Förderhöhe aufschlüsseln)?

Die eigenständige Durchführung der Projekte durch die politischen Stiftungen 
vollzieht sich im Rahmen ihres jeweiligen Status‘ im Gastland und den dort 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Bundesregierung sind keine 
Fälle bekannt, bei denen ein Zustimmungsvorbehalt eines Gastlandes nicht ge-
wahrt wurde.

4. Liegt die Kontrolle zum zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaft-
lichen Einsatz der Mittel ausschließlich bei den parteinahen Stiftungen 
selbst, oder inwiefern beteiligt sich das Auswärtige Amt an dieser Kon-
trolle?

5. Wie stellt das Auswärtige Amt die wirtschaftliche und sparsame Verwen-
dung der Zuwendungen von parteinahen Stiftungen bei deren internationa-
ler Arbeit sicher, und sind dem Auswärtigen Amt seit 2015 Fälle bekannt 
geworden, bei denen gegen diese Grundsätze seitens der parteinahen Stif-
tungen verstoßen worden ist (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen in welcher Förderhö-
he?

Die Fragen 4 und 5 werden zusammengefasst beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 4 und 5 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/503 sowie zu 
Frage 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
19/20526 verwiesen.
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6. Wie hoch belief sich die Anzahl der bearbeiteten Verwendungsnachweise 
von parteinahen Stiftungen im Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen 
Amts seit 2015 jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers (bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)?

7. Wie hoch belief sich die Anzahl der unbearbeiteten Verwendungsnachwei-
se von parteinahen Stiftungen im Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen 
Amts seit 2015 jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers (bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)?

Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu Frage 3a wird verwiesen.
Statistiken über den Stand der Verwendungsnachweisprüfung zu Stichtagen 
vergangener Jahre werden nicht geführt.

8. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 im Zuge von Zuwen-
dungs- und Verwendungsnachweisverfahren von parteinahen Stiftungen 
Mängel, Fehler oder andere Unregelmäßigkeiten (z. B. gefälschte Doku-
mente oder überzogene Abrechnungen) bekannt geworden (wenn ja, bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, wie viele Unregelmäßigkeiten, von welchen parteinahen 
Stiftungen in welcher Förderhöhe?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 15 bis 17 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/20526 verwie-
sen.

9. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen parteinahe Stiftungen von anderen öffentlichen Stellen bzw. 
Dritten weitere Zuwendungen bzw. Mittel für den gleichen Verwendungs-
zweck erhalten haben (wenn ja, bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann von welchen parteinahen Stiftungen in welcher Förderhö-
he?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/20526 verwiesen.

10. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen sich bei Zuwendungen an parteinahe Stiftungen der Verwen-
dungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung Umstän-
de geändert oder weggefallen sind (wenn ja, bitte nach Jahren aufschlüs-
seln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

11. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen sich bei Zuwendungen an parteinahe Stiftungen der Zuwen-
dungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-
chen gewesen ist (wenn ja, bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?
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12. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen sich bei Zuwendungen an parteinahe Stiftungen die angefor-
derten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für 
fällige Zahlungen verbraucht werden können (wenn ja, bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

13. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle im Rahmen von 
Zuwendungen an parteinahe Stiftungen bekannt geworden, bei denen zu 
inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht 
mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr 
benötigt werden (wenn ja, bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

Die Fragen 10 bis 13 werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/20526 wird verwiesen.

14. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle im Rahmen von 
Zuwendungen an parteinahe Stiftungen bekannt geworden, bei denen 
Verwendungsnachweise zu spät oder gar nicht an das Auswärtige Amt 
weitergeleitet worden sind (wenn ja, bitte nach Jahren und fristgerechtem 
Eingang, pünktlich, verspätet bzw. gar nicht, aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

15. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle im Rahmen von 
Zuwendungen an parteinahe Stiftungen bekannt geworden, bei denen 
Verwendungsnachweise mangelhaft oder unvollständig waren (wenn ja, 
bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

16. Wurden parteinahe Stiftungen, welche Verwendungsnachweise seit 2015 
nicht rechtzeitig, unvollständig oder fehlerhaft vorgelegt haben, in den 
Folgejahren bei Zuwendungen des Auswärtigen Amts weiter berücksich-
tigt?

Wenn ja, welche, und warum (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Die Fragen 14 bis 16 werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen.

17. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle im Rahmen von 
Zuwendungen an parteinahe Stiftungen bekannt geworden, bei denen 
Originalbelege von parteinahen Stiftungen angefordert, aber keine Origi-
nalbelege vorgelegt werden konnten (wenn ja, bitte nach Jahren auf-
schlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

18. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen Zuwendungen an parteinahe Stiftungen seitens des Auswärti-
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gen Amts widerrufen oder zurückgenommen wurden (wenn ja, bitte nach 
Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, in welcher Förder-
höhe?

19. Sind dem Auswärtigen Amt seit dem Jahr 2015 Fälle bekannt geworden, 
bei denen nicht verbrauchte Zuwendungsmittel von parteinahen Stiftun-
gen an das Auswärtige Amt zurücküberwiesen wurden (wenn ja, bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen in welcher Höhe?

Die Fragen 17 bis 19 werden gemeinsam beantwortet.
Die Vorlage von Belegen durch die politischen Stiftungen sind in den Abschnitt 
II Nummer 6.4, 6.6 und 6.7 FR-AA geregelt. Dem Auswärtigen Amt sind nach 
aktuellem Stand keine Fälle bekannt, bei denen für den nachgefragten Zeitraum 
Originalbelege angefordert und nicht vorgelegt werden konnten. Im besagten 
Zeitraum wurden die vom Auswärtigen Amt bewilligten Zuwendungen in kei-
nem Fall in Gänze widerrufen oder zurückgenommen. Nicht verbrauchte Zu-
wendungsmittel werden von den politischen Stiftungen zurücküberwiesen. Da-
rüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/20526 verwiesen.

20. Sind der Bundesregierung seit 2015 Projekte von parteinahen Stiftungen 
aus Deutschland im Ausland bekannt geworden, die die außenpolitischen 
Interessen der Bundesrepublik hätten gefährden können (wenn ja, bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, von welchen parteinahen Stiftungen, bei welchen Projek-
ten mit welcher Förderhöhe aus welchen Gründen?

21. Gab es seit 2015 von parteinahen Stiftungen organisierte Projekte im 
Ausland, bei denen das Auswärtige Amt inhaltlichen Einfluss genommen 
hat (wenn ja, bitte nach Jahren aufschlüsseln)?

Wenn ja, wann, bei welchen Projekten, von welcher parteinahen Stiftung, 
mit welcher Förderhöhe, aus welchen Gründen?

Die Fragen 20 und 21 werden gemeinsam beantwortet.
Im Förderbereich des AA werden alle Anträge der politischen Stiftungen auf 
ihre außenpolitische Unbedenklichkeit hin geprüft. Es ist kein Fall bekannt, in 
dem ein von den politischen Stiftungen durchgeführtes Projekt die außenpoliti-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet hat. Im fraglichen 
Zeitraum gab es keine bewilligten Projekte, auf deren Durchführung das Aus-
wärtige Amt Einfluss genommen hat. Darüber hinaus wird auf die Antwort zu 
den Fragen 1 und 3b verwiesen.

22. Gab es seit 2015 Fälle, bei denen das Auswärtige Amt eine beantragte 
Zuwendung an eine parteinahe Stiftung nicht gewährt hat (wenn ja, bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

a) Wenn ja, wann, bei welchen Projekten, von welcher parteinahen Stif-
tung, mit welcher Förderhöhe, aus welchen Gründen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Den beim Auswärtigen Amt eingereichten Förderanträgen der politischen Stif-
tungen konnte bisher stets entsprochen werden, da in allen Fällen die Voraus-
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setzungen des § 44 BHO und aller einschlägigen Richtlinien erfüllt und die er-
forderlichen Haushaltsmittel vorhanden waren.

23. Wie viele Evaluierungen von Vorhaben, Strukturen und Prozessen der 
parteinahen Stiftungen und deren Partnerorganisationen hat das Auswär-
tige Amt seit 2015 geplant und durchgeführt (bitte nach Jahren, Vorha-
ben und Name der parteinahen Stiftung und deren Partnerorganisationen 
aufschlüsseln)?

a) Fanden sämtliche dieser Evaluierungen im Benehmen mit den partei-
nahen Stiftungen statt?

b) Wieso sieht die FR-AA die Planung und Durchführung von Evaluie-
rungen „im Benehmen“ mit den parteinahen Stiftungen zwingend 
vor?

Die Fragen 23 bis 23b werden zusammen beantwortet.
Im Rahmen der Erfolgskontrolle der Vorhaben der politischen Stiftungen fin-
den im Auswärtigen Amt jährliche Treffen mit den einzelnen politischen Stif-
tungen statt. Gegenstand dieser Erfolgskontrollgespräche ist neben der Bewer-
tung der Zielerreichung der einzelnen Projekte die Vorstellung und Diskussion 
der Ergebnisse externer Evaluierungen und die Festlegung der zukünftigen 
Evaluierungsplanung. Bei Evaluierungen durch das Auswärtige Amt ist die 
Mitwirkung der politischen Stiftungen erforderlich, weshalb die Planung und 
Durchführung mit ihnen abgestimmt wird.

c) Inwiefern finden Evaluierungen unabhängig von parteinahen Stiftun-
gen statt?

Im Rahmen der strategischen Evaluierung der Transformationspartnerschaften 
wurde das Projekt „Soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe in der 
MENA-Region“ 2015 bis 2018 der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) vom Aus-
wärtigen Amt evaluiert. Es handelte sich hierbei nicht um eine individuelle 
Evaluierung des Vorhabens, sondern um die Untersuchung der Wirksamkeit des 
Instruments Transformationspartnerschaften an sich, bei der das Vorhaben der 
FES neben den Vorhaben anderer Zuwendungsempfänger ausgewählt wurde.
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